
Als Initiator können Sie sich in Liechtenstein in ver-

schiedenen Rechtsformen bewegen und haben die Wahl 

zwischen mehreren Rechtsformen. Minerva Investments 

steht Ihnen für die Realisierung der unterschiedlichen 

Diese Fondskonstruktionen 
können Sie mit uns umsetzen

Art des Angebotes Publikumsprodukte im Einklang mit EU-Recht Spezialprodukte für qualifizierte 
Anleger

Produktart Investmentfonds gemäss 
EU-Fondsrichtlinie

Investmentanteile gemäss 
EU-Prospektrichtlinie

Spezialfonds für institutionelle 
Anleger

Zielinvestments Ausschliesslich handelbare 
Wertpapiere im Sinne der 
EU-Investmentfondsrichtlinie; 
das sind börsegehandelte Aktien, 
Anleihen, Bankguthaben, 
Derivate nur zu Absicherungs
zwecken, …

Sowohl handelbare Wertpapiere 
als auch nicht gehandelte Werte 
wie nichtbörsegehandelte Aktien, 
Darlehen, Unternehmensanteile, 
Schiffsbeteiligungen, Kunst, 
Edelmetalle, Immobilien, 
Derivate zu Anlagezwecken, …

Sowohl handelbare Wertpapiere 
als auch nicht gehandelte Werte 
möglich

Risikostreuung Hoch Gering bis sehr gering frei wählbar

Risikomanagement Gesetzlich erforderlich Nicht gesetzlich gefordert, 
allerdings empfohlen

Nicht gesetzlich gefordert, 
allerdings empfohlen

Vertrieb Öffentlicher Vertrieb in der EU, 
Liechtenstein, Island und 
Norwegen vereinfacht möglich 
(EU-Pass)

Öffentlicher Vertrieb in EU, 
Liechtenstein, Island und 
Norwegen mittels EU-Pass 
vereinfacht möglich. Vertriebs
berechtigt sind allerdings 
ausschliesslich Vertriebsberech-
tigte gemäss MiFID-Richtlinie 
(Anm.: Fondsvermittler, die 
NICHT zum Vertrieb von Zertifi-
katen berechtigt sind, z.B. §34c 
GewO-Vermögensberater in 
Deutschland, sind auch nicht 
zum Vertrieb von Investmentan-
teilen gemäss EU-Prospektricht
linie berechtigt)

Kein öffentlicher Vertrieb 
möglich; akzeptiert werden 
dürfen nur a) direkt qualifizierte 
Investoren mit mehr als einer 
Million CHF Finanzvermögen bei 
einer Mindestzeichnung von 
250.000 CHF oder b) indirekt 
qualifizierte Anleger, das sind 
Kunden mit einem schriftlichen 
Vermögensverwaltungsvertrag mit 
einer Vermögensverwaltungsge-
sellschaft sofern die Vermögens-
verwaltungsgesellschaft den 
Zeichnungsschein im Namen und 
auf Rechnung der Kunden 
ausfüllt – ohne Mindestzeichnung

Typischer Anleger Private und institutionelle 
Investoren möglich

Private und institutionelle 
Investoren möglich

In der Regel institutionelle 
Kunden oder Kunden von 
Vermögensverwaltungsfirmen

Rechtsform Anlagefonds in Form der 
Kollektivtreuhänderschaft oder 
Anlagegesellschaft

Anlagefonds in Form der 
Kollektivtreuhänderschaft oder 
Anlagegesellschaft

Anlagefonds in Form der 
Kollektivtreuhänderschaft oder 
Anlagegesellschaft

Errichtungskosten Rund 35.000 CHF; die Kosten 
werden über drei Jahre im 
Produkt abgeschrieben

Je nach Aufwand – als Indikation 
dient eine Range 35.000 bis 
70.000 CHF

Je nach Aufwand – als Indikation 
dient eine Range 25.000 bis 
50.000 CHF

Laufende Kosten für 
• KAG-Dienstleistungen 
• Depotbank
• Aufsichtsgebühren
• Publikation 
• Revision

Je nach Volumen 0,30 % bis 
0,45 % p.a.; mindestens 45.000 
bis 60.000 CHF; Transaktionen-
kosten werden separat belastet

Je nach Aufwand und Volumen – 
als Indikation dient eine Range 
0,30 % bis 0,65 % p.a.; mindes-
tens 45.000 bis 100.000 CHF; 
Transaktionenkosten werden 
separat belastet

Je nach Aufwand und Volumen – 
ab 0,25 % p.a. mindestens 
37.500 bis 60.000 CHF; 
Transaktionenkosten werden 
separat belastet

Produkttypen zur Verfügung. Wir beraten Sie gern, welcher 

Rechtsrahmen und welche Rechtsform für Ihr Vorhaben 

am besten geeignet sind.


